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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

für Tages-Eintrittskarten (AGB-TEK/ ATGB) 

der Veranstaltung Langholz Cup. 

Geltungszeitraum ab 1. April 2026 

1. Geltungsbereich der ATGB 

1.1 Anwendungsbereich: Diese ATGB gelten für das Rechtsverhältnis, 
das durch den Erwerb und/oder die Verwendung von Tageskarten 
und/oder sonstigen Eintrittskarten wie Sondertickets i.S.d. Ziffer 4.5 
(gemeinsam „Ticket“ oder „Tickets“) von Daniel Ritzel („Veranstal-
ter“) oder der vom Veranstalter autorisierten Dritten („Eventim Vor-
verkaufsstellen“) begründet wird, insbesondere für den Besuch von 
Veranstaltungen (z.B. Fußballspielen), die vom Veranstalter zumin-
dest mitveranstaltet werden („Veranstaltungen“), sowie den Zutritt 
und Aufenthalt in der BRITA-Arena („Stadion“), es sei denn, für die 
entsprechende Veranstaltung gelten ergänzend oder ersetzend ge-
sonderte Allgemeine Geschäftsbedingungen („AGB“).  

 

2. Ticketbestellung, Vertragsschluss und Leistungsgegenstand 

2.1 Bezugswege: Tickets für die Veranstaltungen des Veranstalters 
sind grundsätzlich nur beim Veranstalter, bei autorisierten Eventim 
Vorverkaufsstellen (abrufbar unter https://www.even-
tim.de/help/outlets/) (inkl. Veranstalter) zu beziehen. Ob eine Ver-
kaufs-/Ausgabestelle vom Veranstalter autorisiert ist, kann unter der 
Kontaktadresse unter Ziffer 13 („Kontaktadresse“) abgefragt wer-
den. Sollten für den Ticketerwerb bei den autorisierten Verkaufs-
/Ausgabestellen von diesen ATGB abweichende Bestimmungen gel-
ten, haben im Verhältnis zwischen dem Kunden und dem Veranstal-
ter diese ATGB Vorrang.  

2.2 Online-Bestellung: Bei der Online-Bestellung von Tickets wird im 
Fall der Registrierung des Kunden ein persönliches Passwort verge-
ben. Der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, dass keine unbefugten 
Dritten Kenntnis von seinem Passwort erhalten. Der Kunde haftet für 
alle in diesem Zusammenhang eintretenden missbräuchlichen Nut-
zungen durch Dritte, es sei denn, er hat den Missbrauch nicht zu ver-
treten. Im Fall einer Online-Bestellung eines Tickets gibt der Kunde 
mit dem auf der Internet-Präsenz des Veranstalters https://www.ti-
cket-onlineshop.com/ols/svww/de/events/channel/shop/index () 
dafür vorgesehenen Online-Befehl ein verbindliches Angebot auf Ver-
tragsabschluss mit dem Veranstalter ab. Der Veranstalter bestätigt 
dem Kunden den Eingang des Vertragsangebotes online 
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(„Bestellbestätigung“). Die Bestellbestätigung stellt noch keine An-
nahme des Angebots dar, sondern steht unter dem Vorbehalt der 
Verfügbarkeit der bestellten Tickets und der Berücksichtigung beson-
derer Umstände (z.B. Sicherheits- oder Gesundheitsaspekte). Erst mit 
Übermittlung (inkl. elektronischem Versand, z.B. bei print@home- 
oder mobile-ticket bzw. Hinterlegung der Tickets (Ziffer 4.3)) kommt 
der Vertrag zwischen Veranstalter und dem Kunden auf Grundlage 
dieser ATGB zustande.  

2.3 Sonstige Bestellung: Bei Bestellung über Vertriebswege nach Zif-
fer 2.1 kommt der Vertragsschluss mit dem Zeitpunkt der Übermitt-
lung (inkl. elektronischem Versand, z.B. bei print@home- oder mo-
bile-ticket oder Übergabe bzw. Hinterlegung des Tickets (Ziffer 4.3)) 
auf Grundlage dieser ATGB zustande. 

2.4 Besondere Regelungen: Der Veranstalter behält sich vor, die für 
den Verkauf im Rahmen einer Veranstaltung und für den einzelnen 
Kunden zur Verfügung stehende Ticketanzahl nach eigenem Ermes-
sen zu beschränken sowie Ticketermäßigungen und/oder Vorzugsbe-
dingungen zu gewähren oder zu verweigern.  

2.5 Zuteilung anderer Tickets: Sofern der Kunde eingewilligt hat, ist 
der Veranstalter im Fall eines Ausverkaufes der gewünschten Katego-
rie berechtigt, anstatt der Nichtannahme des Angebots dem Kunden 
Tickets der nächstniedrigeren Kategorie zuzuteilen und/oder die ge-
wünschte Ticketanzahl zu limitieren. 

2.6 Besuchsrecht: Der Veranstalter als Ticketaussteller will den Zutritt 
zu Veranstaltungen im Stadion nicht jedem, sondern nur denjenigen 
gewähren, die die Tickets bei dem Veranstalter, einer autorisierten 
Verkaufs-/Ausgabestelle (nach Ziffer 2.1), im Rahmen einer zulässi-
gen Weitergabe nach i.S.d Ziffer 7.3 erworben haben und ggf. zusätz-
lich geltende Zutrittsvoraussetzungen (z.B. nach Ziffer 8.4) erfüllen. 
Der Veranstalter gewährt daher nur seinen Kunden, die durch in oder 
auf dem Ticket verankerte Individualisierungsmerkmale (z.B. Na-
mensaufdruck, Strich- oder QR-Code, Warenkorbnummer) identifi-
zierbar  sind und/oder gegenüber Zweiterwerbern, die nach Ziffer 7.3 
Tickets zulässig erworben hat und ggf. zusätzlich geltende Zutrittsvo-
raussetzungen (z.B. nach Ziffer 8.4) erfüllen, ein Besuchsrecht („Be-
suchsrecht“). Zum Nachweis seiner Identität hat der jeweilige Kunde 
ein geeignetes amtliches Identifikationsdokument (z.B. Personalaus-
weis oder Reisepass) mit sich zu führen und auf Verlangen des Veran-
stalters und/oder des Sicherheitspersonals vorzuzeigen. Die Kunden 
und Ticketinhaber sind beim Zutritt zu Veranstaltungen im Stadion 
verpflichtet, auf Nachfrage des Veranstalters anzugeben, auf wel-
chem Weg und zu welchem Preis sie die Tickets erworben haben; dies 
kann auch die namentliche Nennung des Ticketverkäufers einschlie-
ßen. Tickets, die auf von dem Veranstalter nicht autorisierten 
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Verkaufsplattformen oder von sonstigen Dritten zum Verkauf ange-
boten werden, vermitteln kein Besuchsrecht nach dieser Ziffer 2.6 
und können Rechtsfolgen nach Ziffer 9.5 und 10.3 auslösen. Der Ver-
anstalter erfüllt die ihm obliegenden Pflichten hinsichtlich des Be-
suchsrechts des Kunden oder dem jeweiligen Ticketinhaber, indem er 
einmalig Zutritt zu der/den Veranstaltung(en) gewährt. Der Veran-
stalter wird auch dann von seiner Leistungspflicht frei, wenn der 
Kunde und Ticketinhaber kein wirksames Besuchsrecht nach dieser 
Ziffer erworben hat.  
 

3. Zahlungsmodalitäten  

3.1 Preise: Die Höhe des Ticketpreises richtet sich nach der im Zeit-
punkt der jeweiligen Bestellung des Kunden gültigen Preisliste im Hin-
blick auf die jeweilige Veranstaltung – abrufbar über die Auftritte in 
den sozialen Medien des Veranstalters (https://www.insta-
gram.com/legenden_fuerle-
ben?igsh=enk2aTYwN3Y1eDFz&utm_source=qr; https://www.face-
book.com/share/1CNV3ybDBA/?mibextid=wwXIfr). Ticketbestellun-
gen werden nur gegen Vorkasse und mit den akzeptierten Zahlungs-
methoden (z.B. Paypal, SEPA-Lastschrift, Überweisung, EC-Karte, Kre-
ditkarte, Barzahlung) bearbeitet. Zuzüglich zum Ticketpreis kann der 
Veranstalter dem Kunden im Fall eines postalischen Ticketversands 
die Versandkosten (siehe dazu unter Ziffer 4.1) und/oder für Leistun-
gen, die im Interesse des Kunden sind, eine angemessene Servicege-
bühr (z.B. Vorverkaufsgebühr) in Rechnung stellen. Diese Kosten er-
geben sich für den Kunden im Rahmen des jeweiligen Bestellvorgangs 
nach Ziffer 2.2 bzw. Ziffer 2.3.  

3.2 Stornierung: Sollte die Zahlung aus vom Kunden zu vertretenden 
Gründen nicht erfolgreich durchgeführt werden (z.B. keine ausrei-
chende Kreditkarten- oder Kontodeckung, Rückbuchung), ist der Ver-
anstalter berechtigt, die Bestellung ersatzlos zu streichen bzw. die 
entsprechenden Tickets elektronisch zu sperren; die entsprechenden 
Tickets verlieren ihre Gültigkeit. Entstandene Mehrkosten sind vom 
Kunden zu erstatten. Die Geltendmachung von weitergehenden 
Schadensersatzansprüchen bleibt dem Veranstalter vorbehalten.  

 

 

4. Versand und Hinterlegung 

4.1 Versand: Der postalische Versand von Tickets in Papierform er-
folgt auf Kosten des Kunden, wobei der Veranstalter das Versandun-
ternehmen auswählt und diesem die Versanddaten des Kunden zur 
Vertragserfüllung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 b) der EU-

 



4 

Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) zur Verfügung stellt. Das 
Risiko eines Abhandenkommens oder einer Beschädigung beim Ver-
sand trägt der Veranstalter. Die entsprechende Zustellung beim Kun-
den erfolgt regelmäßig innerhalb von sieben (7) Werktagen ab Be-
stellbestätigung (vgl. Ziffer 2.2). Sofern der Zugang bis zu diesem Zeit-
punkt nicht erfolgt ist, ist ein Abhandenkommen im Rahmen des Ver-
sands dem Veranstalter unverzüglich an die Kontaktadresse mitzutei-
len. Die Neuausstellung von im Rahmen des Versands abhandenge-
kommenen Tickets durch den Veranstalter erfolgt nach Maßgabe von 
Ziffer 5.3.  

4.2 Elektronische Tickets: Bei Übermittlung elektronischer Tickets 
(z.B. print@home oder mobile-tickets) werden dem Kunden die be-
stellten Tickets elektronisch (z.B. per E-Mail) in Form eines 2D-Bar-
codes und im PDF-Format oder zum Abruf in einer mobilen App zum 
Abruf übermittelt. Bei Übermittlung eines elektronischen Tickets 
werden keine Versandgebühren erhoben. Der 2D-Barcode für den Zu-
gang zum Stadiongelände ist auf dem mobilen Endgerät (z.B. Smart-
phone) dauerhaft verfügbar zu machen und in gut lesbarer Qualität 
in A4-Papierform auszudrucken und bei der Veranstaltung mit sich zu 
führen. Nicht lesbare 2D-Barcodes oder Ausdrucke, die nicht auf ein 
Verschulden des Veranstalters zurückzuführen sind, berechtigen 
grundsätzlich nicht zum Zutritt zum Stadiongelände. Die Rechts-
grundlage für die damit jeweils einhergehende Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 b) DSGVO. 

4.3 Hinterlegung: Sofern bei kurzfristiger Bestellung und Hinweis 
durch den Veranstalter ein rechtzeitiger Zugang der Tickets nicht 
mehr gewährleistet werden kann, ist im Einzelfall nach freiem Ermes-
sen vom Veranstalter eine Vereinbarung über die Hinterlegung der 
Tickets an dem hierfür am Stadion eingerichteten Clearing Point an 
Kasse 2 oder Kasse 3 zur Abholung möglich. Die Abholung der Tickets 
ist nur durch den Kunden oder einen vom Kunden schriftlich bevoll-
mächtigten Dritten unter Vorlage eines geeigneten amtlichen Identi-
fikationsdokuments (Personalausweis, Reisepass etc.) möglich. Der 
Veranstalter kann für die Hinterlegung des Tickets eine angemessene 
Servicegebühr verlangen. Das Risiko eines Abhandenkommens oder 
einer Beschädigung der Tickets vor der Abholung trägt der Kunde, es 
sei denn, es liegt grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz auf Seiten des Ver-
anstalters oder des vom Veranstalter beauftragten Dritten vor. 

5. Neuausstellung bei Reklamation, Defekt, Abhandenkommen 

5.1 Reklamation: Der Kunde ist verpflichtet, sowohl Bestellbestäti-
gung als auch Ticket nach deren Zugang unverzüglich und gewissen-
haft auf Fehlerfreiheit zu überprüfen, insbesondere im Hinblick auf 
Anzahl, Preis, Datum, Veranstaltung und Veranstaltungsort. Eine 
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Reklamation von Tickets und/oder Ticketbestellungen, die erkennbar 
fehlerhaft sind, muss unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, in 
der Regel innerhalb von fünf (5) Werktagen nach Erhalt der Bestell-
bestätigung oder des Tickets, spätestens jedoch sieben (7) Werktage 
vor der jeweiligen Veranstaltung, in Textform (E-Mail ausreichend) 
oder auf dem Postweg an die Kontaktadresse erfolgen. Bei Tickets 
und/oder Ticketbestellungen, die innerhalb der letzten sieben (7) 
Werktage vor der jeweiligen Veranstaltung vorgenommen werden, 
bei einer sonstigen Bestellung gemäß Ziffer 2.3, bei der das Ticket 
übergeben wird und/oder im Fall hinterlegter Tickets nach Ziffer 4.3 
hat die Reklamation unverzüglich zu erfolgen, im Übrigen gilt die vor-
herige Regelung entsprechend. Fehlerhaft im Sinne dieser Ziffer 5.1 
sind insbesondere unzulässige Abweichungen von der Bestellung hin-
sichtlich Anzahl, Preis, Datum, Veranstaltung und Veranstaltungsort, 
fehlerhaftes Druckbild, fehlende wesentliche Angaben wie Veranstal-
tung oder Platznummer bei Tickets in Papierform und/oder sichtbare 
Beschädigung oder Zerstörung des Tickets. Maßgeblich für die Wah-
rung der Reklamationsfrist ist der Eingangspoststempel bzw. das 
Übertragungsprotokoll der E-Mail. Bei berechtigter und rechtzeitiger 
Reklamation stellt der Veranstalter dem Kunden gegen Vernichtung 
bzw. Aushändigung des reklamierten Tickets in Papierform kostenfrei 
ein neues Ticket aus; elektronische Tickets sperrt der Veranstalter ge-
gen entsprechenden Nachweis des Fehlers sowie der Legitimation 
des Kunden (z.B. Zusendung eines Screenshots unter Nennung der 
entsprechenden Bestellnummer) und stellt kostenfrei ein neues 
elektronisches Ticket unter Behebung des Fehlers aus. Die Regelun-
gen zur Reklamation gelten ausdrücklich nicht für gemäß Ziffer 5.3 
abhandengekommene oder für die Zusendung nicht bestellter Tickets 
sowie nicht für Fälle, in denen der Reklamationsgrund nachweislich 
auf ein Verschulden seitens des Veranstalters zurückzuführen ist.  

5.2 Defekt: Im Fall eines technischen Defekts eines Tickets bzw. bei 
Schwierigkeiten im Rahmen der elektronischen Zugangskontrolle 
stellt der Veranstalter bei nachgewiesener Legitimation des Kunden 
unter Sperrung des alten Tickets ein neues Ticket aus oder schaltet 
das alte Ticket entsprechend frei. Dies gilt ausdrücklich nicht für tech-
nische Defekte, die eindeutig vom Kunden hervorgerufen wurden 
(z.B. Beschädigung der im oder auf dem Ticket verankerten Individu-
alisierungsmerkmale, Defekt des mobilen Endgeräts (z.B. Smart-
phone), nicht lesbarer Ausdruck etc.). Für die Neuausstellung können 
Servicegebühren nach der Preisliste des Veranstalters erhoben wer-
den, es sei denn, der Veranstalter oder vom Veranstalter beauftragte 
Dritte haben den Defekt nachweislich zu vertreten.  

5.3 Abhandenkommen: Der Veranstalter ist über das Abhandenkom-
men, d.h. jeden unfreiwilligen Verlust, von bei ihm erworbenen Ti-
ckets unverzüglich über die Kontaktadresse in Textform (E-Mail 
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ausreichend) oder auf dem Postweg zu unterrichten. Der Veranstal-
ter ist berechtigt, diese Tickets unmittelbar nach entsprechender An-
zeige zu sperren. Im Fall des Abhandenkommens eines der elektroni-
schen Zugangskontrolle unterliegenden Tickets erfolgt nach entspre-
chender Anzeige, Sperrung des Tickets und Legitimationsprüfung des 
Kunden eine Neuausstellung des Tickets. Für die Neuausstellung kann 
vom Veranstalter eine Servicegebühr nach der Preisliste erhoben 
werden. Bei missbräuchlichen Anzeigen eines Abhandenkommens 
erstattet der Veranstalter Strafanzeige. Eine Neuausstellung anderer 
abhandengekommener Tickets kann aus Sicherheitsgründen grund-
sätzlich nicht vorgenommen werden.  

6. Rücknahme und Erstattung; Umplatzierung 

6.1 Kein Widerrufs- oder Rücknahmerecht: Auch wenn der Veranstal-
ter Tickets über Fernkommunikationsmittel im Sinne des § 312c 
Abs. 2 BGB anbietet und damit gemäß § 312c Abs. 1 BGB ein Fernab-
satzvertrag vorliegen kann, besteht gemäß § 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB 
kein Widerrufsrecht des Kunden beim Kauf eines Tickets. Dies bedeu-
tet, dass ein zweiwöchiges Widerrufs- und Rückgaberecht nicht be-
steht. Jede Angebotsabgabe bzw. Bestellung von Tickets ist damit un-
mittelbar nach Bestätigung durch den Veranstalter bindend und ver-
pflichtet zur Abnahme und Bezahlung der bestellten Tickets. 

6.2 Umtausch und Rücknahme: Umtausch und Rücknahme von Ti-
ckets sind grundsätzlich ausgeschlossen. Kann ein Kunde sein Ticket 
aus persönlichen Gründen nicht nutzen (z.B. Krankheit), ist aus-
nahmsweise eine Weitergabe des Tickets an einen Dritten im Rahmen 
der Regelung unter Ziffer 7.3 zulässig.  

6.3 Spielabsage und Zuschauerausschluss o.ä.: Es besteht kein An-
spruch auf Erstattung sofern andere Teams spielen / Einzelpersonen 
nicht kommen oder das Turnier abgesagt wird. 

6.4 Vergebliche Aufwendungen: Der Veranstalter haftet in den Fällen 
der Ziffern 6.3 gegenüber dem Kunden bzw. Ticketinhaber nicht für 
vergebliche Aufwendungen (z.B. vergebliche Reise- und Übernach-
tungskosten)., 

6.5 Umplatzierung: Der Kunde erkennt an, dass der Veranstalter aus 
wichtigem Grund (z.B. behördlich oder gesetzlich vorgegebene Zu-
trittsbeschränkungen oder sonstige Schutz- und Sicherheitsmaßnah-
men) berechtigt ist, dem Kunden von seinen bestellten Plätzen ab-
weichende Plätze derselben oder einer höheren Kategorie zuzuwei-
sen; in diesem Fall besteht seitens des Kunden weder ein Rücktritts-
recht noch ein Anspruch auf Erstattung. 
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7. Nutzung und Weitergabe; Maßnahmen bei unzulässiger Weiter-
gabe 

7.1 Schützenswertes Interesse des Veranstalters: Zur Vermeidung 
von Gewalttätigkeiten und Straftaten im Zusammenhang mit dem 
Stadionbesuch, zur Durchsetzung von Stadionverboten, zur Trennung 
von Fans der gegnerischen Mannschaften und zur Unterbindung der 
nicht autorisierten Ticketweitergabe, insbesondere zur Vermeidung 
von Ticketspekulationen (z.B. Ticketerwerb mit dem Ziel der direkten 
Weiterveräußerung oder der Weiterverkauf von Tickets zu erhöhten 
Preisen), und zur Erhaltung einer möglichst breiten Versorgung der 
Fans mit Tickets zu sozialverträglichen Preisen, liegt es sowohl im In-
teresse des Veranstalters und als auch dem der Kunden und Zu-
schauer, die Weitergabe von Tickets angemessen einzuschränken. 

7.2 Unzulässige Weitergabe: Der Verkauf von Tickets bzw. die 
Vergabe von Sondertickets erfolgt ausschließlich zur privaten, nicht 
kommerziellen Nutzung durch den Kunden; jeglicher gewerbliche 
oder kommerzielle Weiterverkauf sowie jede sonstige unzulässige 
Weitergabe bzw. jedes sonstige unzulässige Anbieten von Tickets 
durch den Kunden ist untersagt. Als unzulässige Weitergabe bzw. un-
zulässiges Anbieten gilt insbesondere, 

a) Tickets öffentlich, insbesondere bei Auktionen oder im Internet 
(z.B. bei eBay, eBay-Kleinanzeigen, Facebook) und/oder bei nicht vom 
Veranstalter autorisierten Verkaufsplattformen (z.B. viagogo, Stub-
Hub etc.) zum Kauf bzw. zur Weitergabe anzubieten und/oder zu ver-
kaufen und/oder weiterzugeben, 

b) Tickets regelmäßig und/oder in einer größeren Anzahlweiterzuge-
ben,  

c) Tickets an gewerbliche oder kommerzielle Wiederverkäufer 
und/oder Tickethändler zu veräußern oder weiterzugeben, 

d) Tickets ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung des Veranstal-
ters kommerziell oder gewerblich zu nutzen oder nutzen zu lassen, 
insbesondere zu Zwecken der Werbung, der Vermarktung, als Bonus, 
als Werbegeschenk, als Gewinn oder als Teil eines nicht autorisierten 
Hospitality- oder Reisepakets, 

e) Sondertickets weiterzuverkaufen oder an Personen weiterzuge-
ben, bei denen der mit dem Sonderticket verbundene Zweck nicht er-
füllt ist, oder 

f) Tickets weiterzuverkaufen, wenn diese Tickets unter Verwendung 
automatisierter Verfahren erworben wurden, die dazu dienen, Be-
schränkungen über die Zahl der von einer Person zu erwerbenden Ti-
ckets (vgl. Ziffer 2.4) oder andere für den Verkauf der Tickets geltende 
Regularien zu umgehen (sog. BOT-Käufe). 
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7.3 Zulässige Weitergabe: Eine private Weitergabe eines Tickets aus 
nicht kommerziellen oder gewerblichen Gründen, insbesondere in 
Einzelfällen bei Krankheit oder anderweitiger Verhinderung des Kun-
den, ist zulässig, wenn kein Fall der unzulässigen Weitergabe im Sinne 
der Regelung in Ziffer 7.2 vorliegt und 

 

a) der Kunde den neuen Ticketinhaber (1) auf die Geltung und den 
Inhalt dieser ATGB sowie die notwendige Weitergabe von Informati-
onen (Name, etwaige weitere Daten unter Beachtung des nebenste-
henden Hinweises zur Datensparsamkeit zu spezifizieren) über den 
neuen Ticketinhaber an den Veranstalter nach dieser Ziffer ausdrück-
lich hinweist, (2) der neue Ticketinhaber sich durch den Erwerb und 
die Nutzung des Tickets mit der Geltung dieser ATGB zwischen ihm 
und dem Veranstalter einverstanden erklärt und (3) der Veranstalter 
auf dessen Anforderung hin (z.B. aufgrund verbandsseitig, behördlich 
oder gesetzlich vorgegebener Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen) 
unter Nennung des neuen Ticketinhabers (einschließlich der oben ge-
nannten Daten) rechtzeitig über die Weitergabe des Tickets infor-
miert wird oder der Veranstalter die Weitergabe an den neuen Ticke-
tinhaber konkludent als zulässig erklärt hat.  

7.4 Daten des neuen Ticketinhabers: Die Verarbeitung des Namens 
des neuen Ticketinhabers durch den Veranstalter erfolgt einerseits 
zur Erfüllung der Verträge zwischen ihm und dem Veranstalter sowie 
zwischen ihm und dem Kunden gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 b) DSGVO. 
Andererseits erfolgt diese Datenverarbeitung zur Wahrung der be-
rechtigten Interessen des Veranstalters gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) 
DSGVO. Die berechtigten Interessen des Veranstalters ergeben sich 
aus Ziffer 7.1.  

7.5 Maßnahmen bei unzulässiger Weitergabe: Im Fall eines oder 
mehrerer Verstöße gegen die Regelung in Ziffer 7.2 und/oder sonsti-
ger unzulässiger Weitergabe von Tickets, ist der Veranstalter berech-
tigt, 

a) Tickets, die vor Übergabe bzw. Versand an den Kunden entgegen 
den Regelungen in Ziffer 7.2 verwendet wurden, nicht an den be-
troffenen Kunden zu liefern und zu stornieren; 

b) die betroffenen Tickets entschädigungslos zu sperren und zu stor-
nieren sowie dem Ticketinhaber entschädigungslos den Zutritt zum 
Stadion zu verweigern bzw. ihn aus dem Stadion zu verweisen; 

c) betroffene Kunden vom Ticketkauf für einen angemessenen Zeit-
raum, maximal jedoch fünf (5) Jahre, auszuschließen; maßgeblich für 
die Länge der Sperre sind die Anzahl der Verstöße, die Zahl der 
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angebotenen, verkauften, weitergegebenen oder verwendeten Ti-
ckets sowie etwaige durch den Weiterverkauf erzielte Erlöse; 

d) sonstige, von dem betroffenen Kunden bereits bei dem Veranstal-
ter erworbene Tickets, auch für vergleichbare Veranstaltungen, nicht 
an den betroffenen Kunden zu liefern und gegen Rückerstattung des 
entrichteten Preises zu stornieren; 

e) im Fall einer unzulässigen Weitergabe von Tickets gemäß Ziffer 7.2 
a) und/oder 7.2 b) von dem jeweiligen Kunden die Auszahlung des 
erzielten Mehrerlöses bzw. Gewinns nach Maßgabe von Ziffer 11 zu 
verlangen;  

f) gegen den Kunden eine Vertragsstrafe gemäß Ziffer 10 zu verhän-
gen;  

g) in angemessener Art und Weise über den Vorfall, auch unter Nen-
nung des Namens des Kunden, zu berichten, um eine vertragswidrige 
Nutzung der Tickets in Zukunft zu verhindern. 

8. Zutritt zum Stadion und Verhalten im Stadion  

8.1 Stadionordnung: Der Zutritt zum Stadion unterliegt der dort aus-
gehängten und unter https://svww.de/stadionordnung jederzeit ab-
rufbaren Stadionordnung. Mit Zutritt zum Bereich des Stadions er-
kennt jeder Ticketinhaber die Stadionordnung an und akzeptiert 
diese als für sich verbindlich; sie gilt unabhängig von der Wirksamkeit 
dieser ATGB. 

8.2 Hausrecht: Die Wahrnehmung des Hausrechts steht dem Veran-
stalter oder von dem Veranstalter beauftragten Dritten jederzeit zu. 
Den Anordnungen des Veranstalters, der Polizei, des Sicherheitsper-
sonals und der Stadionverwaltung im Vorfeld, während und im un-
mittelbaren Anschluss an eine Veranstaltung ist stets Folge zu leisten. 

8.3 Zutrittsrecht: Grundsätzlich ist jeder Kunde oder Ticketinhaber 
mit einem wirksam gemäß Ziffer 2.6 erworbenen Besuchsrecht zum 
Zutritt zum Stadion berechtigt. Der Zutritt zum Stadion kann verwei-
gert werden, wenn  

a) der Kunde oder Ticketinhaber sich weigert, sich vor Betreten des 
umgrenzten Stadionbereichs am Eingang und/oder im Innenraum des 
Stadions einer vom Sicherheitspersonal vorgenommenen angemes-
senen Kontrolle seiner Person und/oder seiner mitgeführten Gegen-
stände zu unterziehen, und/oder 

b) der Kunde oder Ticketinhaber im Rahmen derselben Veranstaltung 
den umgrenzten Stadionbereich bereits einmal betreten und an-
schließend wieder verlassen hat; in diesem Fall verliert das Ticket 
seine Gültigkeit, und/oder 
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c) die in oder auf den Tickets verankerten Individualisierungsmerk-
male (z.B. Namensaufdruck, Platzdaten, Barcode, QR-Code, Serien- 
und /oder Warenkorbnummern) manipuliert, unkenntlich und/oder 
beschädigt oder mit dem Ticket bereits ein Zutrittsversuch erfolgt ist, 
soweit dies nicht vom Veranstalter zu vertreten ist, und/oder 

d) der Ticketinhaber nicht mit demjenigen Kunden personenidentisch 
ist, der im Zusammenhang mit dem Ticket entsprechend als Kunde 
gespeichert und über Individualisierungsmerkmale auf dem Ticket 
vermerkt ist, es sei denn, es liegt ein Fall der zulässigen Weitergabe 
nach Ziffer 7.3 vor. 

Im Fall der berechtigten Zutrittsverweigerung besteht kein Anspruch 
des Kunden bzw. des Ticketinhabers auf Entschädigung. 

8.4 Besondere Zutrittsbedingungen: Aus wichtigem Grund, z.B. auf-
grund verbandsseitig, behördlich oder gesetzlich angeordneter 
Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen, ist der Veranstalter berechtigt 
(und ggf. verpflichtet), besondere Zutrittsbedingungen für den Ti-
cketerwerb oder den Stadionaufenthalt festzulegen und deren Ein-
haltung auch gegenüber dem Kunden bzw. Ticketinhaber durchzuset-
zen:  

a) Der Veranstalter ist berechtigt, bestimmte Anforderungen zur Be-
dingung für den Ticketerwerb oder den Stadionaufenthalt zu machen 
und sich dies vom Ticketinhaber im Sinne einer Zutrittsvoraussetzung 
vor Stadionzutritt belegen zu lassen.  

c) Kann der Kunde bzw. Ticketinhaber die besondere Zutrittsbedin-
gungen nach Ziffer 8.4 lit. a) und b) nicht erfüllen, kann der Veranstal-
ter den Ticketerwerb oder den Stadionaufenthalt verweigern. Re-
gressansprüche gegen den Veranstalter sind in einem solchen Fall 
ausgeschlossen.  

d) Gibt der Veranstalter besondere Zutrittsbedingungen nach Ziffer 
8.4 lit. a) und b) erst nach Erwerb der entsprechenden Tickets durch 
den Kunden bekannt, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten. Es 
gelten die in Ziffer 6.3 geregelten Rücktrittsfolgen. Ein Rücktrittsrecht 
besteht nicht, wenn die besonderen Zutrittsbedingungen nach Ziffer 
8.4 lit. a) und b) bei Ticketerwerb bereits allgemein bekanntgegeben 
waren, oder erlischt spätestens ab Zutritt des Kunden zum Stadion-
gelände. 

8.5 Informationspflicht: Jeder Ticketinhaber ist verpflichtet, sich im 
Vorfeld einer Veranstaltung im Stadion rechtzeitig über mögliche 
zeitliche Verlegungen, Zuschauerausschlüsse und weiter geltende 
Vorschriften zu informieren. Die jeweils aktuellen Informationen 
hierzu sind über die Plattformen des Veranstalters in den sozialen 
Medien und in der Tagespresse abrufbar. 
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8.6 Platzzuweisung: Jeder Ticketinhaber hat denjenigen Platz im Sta-
dion einzunehmen, der auf seinem Ticket vermerkt ist bzw. für den 
sein Ticket Geltung hat. Davon abweichend ist er auf Anordnung des 
Veranstalters oder des Sicherheitspersonals verpflichtet, einen ande-
ren Platz einzunehmen, sofern dies aufgrund eines gewichtigen sach-
lichen Grundes (z.B. Sicherheitsaspekte) erforderlich ist; in diesem 
Fall besteht kein Anspruch auf Entschädigung. 

8.7 Sichtbehinderungen: Im gesamten Stadion kann es zu temporären 
Sichtbehinderungen, insbesondere durch das Schwenken von Fahnen 
und/oder stehende Zuschauer, kommen. Reklamationen oder Ersatz-
ansprüche auf Grund dieser Einschränkungen sind ausgeschlossen. 

8.8 Ungebührliches Verhalten: Im Fall eines oder mehrerer Verstöße 
von Ticketinhabern bzw. Kunden gegen die nachfolgend aufgeführten 
Verhaltensregelungen, die im gesamten Stadionbereich gelten sowie, 
wenn nicht explizit auf den Stadionbereich beschränkt, ebenfalls bei 
vom Veranstalter veranstalteten bzw. organisierten Fahrten/An- und 
Abreisen zu Veranstaltungen des Veranstalters, sind der Veranstalter, 
die Polizei und/oder das Sicherheitspersonal berechtigt,  

• entschädigungslos von Ticketinhabern bzw. Kunden mitge-
führte verbotene Gegenstände zu beschlagnahmen, und/oder 

• Ticketinhabern bzw. Kunden entschädigungslos den Zutritt 
zum Stadionbereich und/oder zum Veranstaltungsort zu ver-
weigern und/oder sie des Stadions bzw. des Platzes zu verwei-
sen.  

a) Es ist untersagt, ohne entsprechende Erlaubnis das Spielfeld zu be-
treten und/oder Absperrgitter bzw. die Umfriedung des Stadionin-
nenraums zu besteigen oder zu passieren. 

b) Es ist untersagt, offensichtlich alkoholisiert, unter Drogeneinfluss 
stehend und/oder vermummt zu sein, sich gewalttätig oder in sonsti-
ger Weise wider die öffentliche Ordnung zu verhalten oder die Be-
sorgnis eines solchen Verhaltens zu erwecken. 

c) Es ist untersagt, die folgenden Gegenstände mit sich zu führen 
und/oder zu benutzen: Waffen, Gegenstände, die als Waffen oder 
Wurfgeschosse verwendet werden können, ätzende und leicht ent-
zündbare Substanzen, Flaschen aller Materialien, Dosen oder sons-
tige aus zerbrechlichem, splitternden oder besonders hartem Mate-
rial bestehende Behältnisse, Fackeln, Feuerwerkskörper, Rauchker-
zen und/oder -pulver, bengalische Feuer und sämtliche anderen py-
rotechnischen Gegenstände und Stoffe bzw. Stoffgemische, Laser-
Pointer, sperrige Gegenstände, nicht im Stadion erworbene Getränke 
(Ausnahme: nicht alkoholische Getränke in Getränkekartons mit ei-
nem maximalen Fassungsvermögen von 500 ml), illegale Drogen, Klei-
dungsstücke, die offensichtlich zu Vermummungszwecken 
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mitgeführt werden, Tiere sowie sonstige Gegenstände, die geeignet 
sind, die Sicherheit im und rund um das Stadion, andere Besucher, 
Spieler und/oder Offizielle zu gefährden oder unangemessen zu be-
einträchtigen.  

d) Es ist untersagt, die folgenden Gegenstände mit sich zu führen 
und/oder zu benutzen: Rassistische, fremdenfeindliche und/oder 
rechts- bzw. linksradikale Propagandamittel, politische oder religiöse 
Gegenstände aller Art, einschließlich Banner, Schilder, Symbole und 
Flugblätter, sofern Anlass zu der Annahme besteht, dass diese im Sta-
dion unangemessen zur Schau gestellt werden. Unabhängig von mit-
geführten Gegenständen sind das Äußern oder Verbreiten von men-
schenverachtenden, rassistischen, fremdenfeindlichen, politisch-ext-
remistischen, obszön anstößigen, provokativ beleidigenden 
und/oder links- bzw. rechtsradikalen Parolen sowie entsprechende 
Handlungen im gesamten Stadionbereich verboten. 

(i) eine derartige Assoziation durch unerlaubte Nutzung von Logos 
oder sonstigen Kennzeichen anderweitig herzustellen oder dies zu 
versuchen, 

(ii) gezielt kommerzielle Werbung aller Art zu betreiben, z.B. Werbe-
broschüren oder andere schriftliche Informationen zu verteilen, die 
ein Geschäft, eine Sache oder eine Dienstleistung betreffen, 

(iii) Getränke, Lebensmittel, Souvenirs, Kleidung oder sonstige Ge-
genstände oder (Dienst-)Leistungen anzubieten, zu verkaufen oder 
mit Verkaufsabsicht mit sich zu führen. 

e) Unbeschadet der vorstehenden Regelungen ist das Mitführen fol-
gender Gegenstände im gesamten Stadionbereich nur mit Einwilli-
gung des Veranstalters erlaubt: Fahnen- und Transparentstangen mit 
einer Länge von über 1,5 m und/oder größerem Durchmesser als 3 m, 
Doppelhalter, Spruchbänder, Banner, Fahnen und Transparente mit 
einer Fläche von mehr als 2 qm, mechanisch oder elektrisch betrie-
bene Lärminstrumente und/oder Geräte zur Geräusch- und/oder 
Sprachverstärkung. 

8.9 Videoüberwachung: Zur Gewährleistung und Optimierung der 
Stadionsicherheit sowie zur Unterstützung der Arbeit der Ordnungs- 
und Strafverfolgungsbehörden wird das Stadion und teilweise das 
Umfeld des Stadions nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO in Verbindung 
mit § 4 des Bundesdatenschutzgesetzes („BDSG“) videoüberwacht. 
Darüber hinaus nutzen auch die Ordnungs- und Strafverfolgungsbe-
hörden an Spieltagen Videoüberwachungsanlagen aus eigener Zu-
ständigkeit zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Einklang mit 
den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden gesetzlichen Best-
immungen. Entsprechende mittels einer Videoüberwachungsanlage 
erstellte Aufnahmen werden vom Veranstalter bzw. von den 
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Ordnungs- und den Strafverfolgungsbehörden vertraulich behandelt, 
können aber insbesondere bei Verdacht auf und/oder dem Eintritt 
von Straftaten als Beweismittel dienen. Gleiches gilt hinsichtlich der 
nach Ziffer 9 erstellten Bild- und Bildtonaufnahmen, die von dem Ver-
anstalter bei entsprechender Aufforderung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 c) 
oder f) DSGVO zu diesen Zwecken an Behörden oder Gerichte über-
mittelt werden. Bei ereignisloser Durchführung einer mittels Video-
überwachungsanlage aufgenommenen Veranstaltung werden die 
Aufnahmen unter Beachtung der in der Bundesrepublik Deutschland 
geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der 
DSGVO und des BDSG, gelöscht. 

8.10 Sanktionen bei verbotenem Verhalten: Bei Verstößen gegen die 
Regelungen in Ziffer 8.8 oder besondere Zutrittsbedingungen nach 
Ziffer 8.4, bei Handlungen nach §§ 3, 27 Versammlungsgesetz 
(„VersG“), bei Beteiligung an anlassbezogenen Straftaten und/oder 
Gewalttätigkeiten innerhalb oder außerhalb des Stadions kann der 
Veranstalter ergänzend zu den unmittelbaren Maßnahmen in Ziffer 
8.8 entsprechend der Regelung in Ziffer 7.5 die dort aufgeführten 
Sanktionen gegen den betroffenen Kunden bzw. Ticketinhaber aus-
sprechen. 

9. Aufnahmen von Zuschauern der Veranstaltungen 

9.1 Aufnahmen von Zuschauern der Veranstaltungen: Zur öffentli-
chen Berichterstattung über die Veranstaltung und den Wettbewerb 
sowie zu deren Promotion können der Veranstalter oder von ihm je-
weils beauftragte oder sonst autorisierte Dritte (z.B. Rundfunk, 
Presse) nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO unabhängig voneinander Bild- 
und Bildtonaufnahmen erstellen, die den Ticketinhaber als Zuschauer 
der betreffenden Veranstaltung zeigen können. Diese Bild- und Bild-
tonaufnahmen können durch den Veranstalter und den jeweils mit 
ihm nach § 15 AktG verbundenen Unternehmen sowie von ihnen je-
weils autorisierten Dritten (z.B. Rundfunk, Presse) nach Art. 6 Abs. 1 
S. 1 f) DSGVO verarbeitet sowie verwertet und öffentlich wiederge-
geben werden.  

9.2 Erwerb von Tickets für weitere Personen: Erwirbt ein Kunde Ti-
ckets nicht nur für sich selbst, sondern für weitere Personen (Ticket-
inhaber) muss der Kunde die Weiterleitung der Inhalte dieser Ziffer 9 
sowie der Ziffer 14 an den betreffenden Ticketinhaber sicherstellen; 
die Bestimmungen zur Zulässigkeit der Weitergabe nach Ziffern 7.2 
und 7.3 bleiben unberührt. 
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10. Vertragsstrafe 

10.1 Voraussetzungen: Im Fall eines schuldhaften Verstoßes des Kun-
den gegen diese ATGB, insbesondere gegen eine oder mehrere Rege-
lungen in Ziffer 7.2 – insbesondere Ziffer 7.2 lit. a) und b) –, ist der 
Veranstalter ergänzend zu den sonstigen nach diesen ATGB mögli-
chen Maßnahmen und Sanktionen und unbeschadet etwaiger dar-
über hinausgehender berechtigt, eine angemessene Vertragsstrafe in 
Höhe von bis zu 2.500,00 Euro gegen den Kunden zu verhängen. 

10.2 Höhe: Maßgeblich für die Höhe der Vertragsstrafe sind insbe-
sondere die Anzahl und die Intensität der Verstöße, Art und Grad des 
Verschuldens (Vorsatz oder Fahrlässigkeit), Bemühungen und Erfolge 
des Kunden bzw. Ticketinhabers hinsichtlich einer Schadenswieder-
gutmachung, die Frage, ob und in welchem Maß es sich um einen 
Wiederholungstäter handelt, sowie, im Fall eines unberechtigten 
Weiterverkaufs von Tickets, die Zahl der angebotenen, verkauften, 
weitergegebenen oder verwendeten Tickets sowie etwaige durch 
den Weiterverkauf erzielte Erlöse bzw. Gewinne.  

11. Auszahlung von Mehrerlösen 

11.1 Voraussetzungen: Im Fall einer unzulässigen Weitergabe von Ti-
ckets gemäß Ziffer 7.2 a) und/oder Ziffer 7.2 b) durch den Kunden ist 
der Veranstalter zusätzlich zur Verhängung einer Vertragsstrafe ge-
mäß Ziffer 10 und ergänzend zu den sonstigen nach diesen ATGB 
möglichen Maßnahmen und Sanktionen berechtigt, sich von dem 
Kunden dessen bei der unzulässigen Ticketweitergabe erzielten 
Mehrerlös bzw. Gewinn ganz oder teilweise auszahlen zu lassen. 

11.2 Höhe und Verwendung: Maßgeblich für die Frage, ob und inwie-
weit die Mehrerlöse ausgezahlt werden müssen, sind die in Zif-
fer 10.2 genannten Kriterien.  

 

12. Haftung 

Der Aufenthalt am und im Stadion erfolgt auf eigene Gefahr. Der Ver-
anstalter, seine gesetzlichen Vertreter und/oder Erfüllungsgehilfen 
haften im Zusammenhang mit diesen ATGB und dem Aufenthalt des 
Ticketinhabers am und im Stadion auf Schadensersatz, gleich aus wel-
chem Rechtsgrund, nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder – 
dann begrenzt auf den zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorher-
sehbaren, vertragstypischen Schaden – bei der Verletzung vertrags-
wesentlicher Pflichten. Vertragswesentliche Pflichten sind solche, de-
ren Erfüllung die ordnungsgemäße Vertragsdurchführung erst er-
möglichen, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks ge-
fährden und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut. 
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Diese Haftungsbegrenzung findet keine Anwendung auf Schadenser-
satzansprüche aufgrund der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit oder aufgrund sonstiger gesetzlich zwingender Haf-
tungstatbestände. 

13. Kontakt 

Ticketbestellungen, Rückfragen und sämtliche Angelegenheiten in 
Bezug auf Tickets des Veranstalters können über die folgenden Kon-
taktmöglichkeiten an den Veranstalter gerichtet werden: 

01806-991167  

Mo. - Sa. 08:00 - 20:00 Uhr, So./Feiertag 10:00 - 20:00 Uhr (0,20 
Euro/Anruf inkl. MwSt. aus allen Netzen) 

Mailadresse Veranstalter: legendenspielwiesbaden@gmail.com 

Die EU bietet eine Online-Plattform an, an die sich der Kunde wenden 
kann, um verbraucherrechtliche Streitigkeiten außergerichtlich zu re-
geln: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Der Veranstalter nimmt nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor 
einer Verbraucherschlichtungsstelle teil (vgl. § 36 VSBG). 

 

14. Datenschutz  

Soweit in diesen ATGB nicht konkret anders benannt (wie beispiels-
weise in Ziffer 4.1 und 4.2 zum Ticketversand und zu elektronischen 
Tickets, in Ziffer 7.4 zu Daten neuer Ticketinhaber, in Ziffer 8.4 zu be-
sonderen Zutrittsbedingungen, in Ziffer 8.9 zur Videoüberwachung 
und in Ziffer 9 zu Aufnahmen von Zuschauern der Veranstaltungen), 
erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten des Kunden 
und/oder des Ticketinhabers einerseits zur Erfüllung eines Vertrages 
zwischen dem Veranstalter und dem Kunden/Ticketinhaber bzw. zwi-
schen dem Kunden und dem Ticketinhaber gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. b) DSGVO. Andererseits erfolgt die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten des Kunden und/oder des Ticketinhabers zur Wahrung be-
rechtigter Interessen des Veranstalters gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) 
DSGVO. Die berechtigten Interessen des Veranstalters ergeben sich 
dabei aus Ziffer 7.1. 

Sie haben gegenüber dem Veranstalter folgende Rechte hinsichtlich 
Ihrer personenbezogenen Daten: 

• Auskunft (Art. 15 DSGVO): Sie können Auskunft darüber ver-
langen, ob und welche Daten wir über Sie verarbeiten. 

• Berichtigung (Art. 16 DSGVO): Sie können die Berichtigung un-
richtiger Daten verlangen. 
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• Löschung (Art. 17 DSGVO): Sie können unter den Vorausset-
zungen des Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer Daten verlan-
gen. 

• Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO): Sie können 
unter bestimmten Voraussetzungen die Einschränkung der 
Verarbeitung verlangen. 

• Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO): Sie haben das Recht, 
Ihre Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinen-
lesbaren Format zu erhalten, soweit die Verarbeitung auf Ein-
willigung oder Vertrag beruht und automatisiert erfolgt. 

• Widerspruch (Art. 21 DSGVO): Sie haben das Recht, aus Grün-
den, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen 
die Verarbeitung Ihrer Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
lit. f DSGVO Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten Ihre Da-
ten in diesem Fall nicht mehr, es sei denn, es liegen zwingende 
schutzwürdige Gründe vor, die Ihre Interessen überwiegen. 

• Widerruf von Einwilligungen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO): Erteilte 
Einwilligungen können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zu-
kunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf 
erfolgten Verarbeitung bleibt davon unberührt. 

 Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an:  

legendenspielwiesbaden@gmail.com 

Weiterhin steht Ihnen gemäß Art. 77 DSGVO das Recht zu, Be-
schwerde bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde einzulegen. 

Die zuständige Aufsichtsbehörde für den Verantwortlichen ist: 

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Wilhelmstraße 7 

65185 Wiesbaden 

https://datenschutz.hessen.de 

 

Sofern der Kunde im Rahmen des Bestellvorgangs gesondert in die 
Nutzung seiner Daten durch den SV Wehen 1926 Wiesbaden GmbH 
(SVWW) eingewilligt hat (vgl. Ziffer 8.4 lit. b)), verarbeitet der SVWW 
diese Daten als eigenständiger Verantwortlicher. Die Datenschutzer-
klärung des SVWW ist unter https://svww.de/datenschutz abrufbar. 

14a – Auftragsverarbeitung. Der Veranstalter bedient sich zur techni-
schen Abwicklung des Ticketverkaufs der SV Wehen 1926 Wiesbaden 
GmbH (SVWW) als Auftragsverarbeiterin im Sinne von Art. 28 DSGVO. 
Der SVWW verarbeitet personenbezogene Daten der Kunden in die-
sem Rahmen ausschließlich im Auftrag und nach Weisung des Veran-
stalters. Ein entsprechender Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 
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28 Abs. 3 DSGVO wurde zwischen dem Veranstalter und dem SVWW 
abgeschlossen. 

 

15. Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand 

15.1 Rechtswahl: Es gelten die zwingenden Rechtsvorschriften desje-
nigen Landes, in dem der Kunde sich gewöhnlich aufhält. Im Übrigen 
gilt deutsches Recht. Die Anwendung des Übereinkommens der Ver-
einten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf 
(CISG) wird ausgeschlossen. 

15.2 Erfüllungsort: Für Lieferung, Leistung und Zahlung ist alleiniger 
Erfüllungsort der Sitz des Veranstalters. 

15.3 Gerichtsstand: Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten, die 
sich aus oder im Zusammenhang mit diesen ATGB und/oder deren 
Gültigkeit oder Rechtsgeschäften auf Grundlage dieser ATGB erge-
ben, ist der Sitz des Veranstalters, es sei denn, der Kunde ist Verbrau-
cher. 

 

16. Schlussklausel 

Sollten einzelne Klauseln dieser ATGB ganz oder teilweise ungültig 
sein, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Klauseln bzw. der üb-
rigen Teile solcher Klauseln nicht. Im Fall der Unwirksamkeit einer Re-
gelung haben die Parteien in gutem Glauben darüber zu verhandeln, 
diese durch eine solche Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftli-
chen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt. Ent-
sprechendes gilt auch für eine Lücke innerhalb dieser ATGB. 

 

        


